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Abkommen zwischen der Republik Österreich  
und dem Vereinigten Königreich von Großbri- 
tannien und Nordirland zur Vermeidung der  
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der  
Steuerverkürzung auf dem Gebiete der Steuern  
vom Einkommen und von Veräußerungsgewinnen  
samt Protokoll; Unterzeichnung und Inkraftsetzung 
 
 
 

VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 
 
 
Im Verhältnis zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wird die 
Doppelbesteuerung derzeit nach den Bestimmungen des am 30. April 1969 in London 
unterzeichneten Abkommens, BGBl. Nr. 390/1970 idF BGBl. III Nr. 135/2010, vermieden. Das 
Abkommen ist jedoch trotz mehrfacher Revisionen veraltet und entspricht nicht mehr den 
neuesten Entwicklungen im internationalen Steuerrecht. Der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen 
Österreichs zum Vereinigten Königreich erfordert die Vermeidung internationaler 
Doppelbesteuerungen durch den Abschluss eines neuen Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung gemäß den neuesten Entwicklungen im internationalen Steuerrecht. Es soll 
damit der Standort Österreich für den weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen – auch 
in Hinblick auf den Austritt Großbritanniens aus der EU – gestärkt werden. Im Rahmen des neuen 
Abkommens ist nicht zuletzt den jüngsten Arbeiten auf Ebene der OECD/G20 zur Bekämpfung 
der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) 
Rechnung zu tragen. 
 
2011 wurden Verhandlungen zum Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens 
aufgenommen, welches an die Stelle des am 30. April 1969 unterzeichneten Abkommens treten 
soll. Die Verhandlungen wurden in der zweiten Jahreshälfte 2017 mit der einvernehmlichen 
Erstellung des vorliegenden Abkommensentwurfs abgeschlossen. 
 
  



Das Abkommen folgt im größtmöglichen Umfang, das heißt soweit dies mit den wesentlichen 
außensteuerrechtlichen Positionen der beiden Staaten vereinbar ist, den Regeln des OECD-
Musterabkommens. 
 
Das Abkommen hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Inhalt und bedarf daher der 
Genehmigung des Nationalrats gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. Es hat nicht politischen Charakter. 
Es ist nicht erforderlich, eine unmittelbare Anwendung des Abkommens im innerstaatlichen 
Rechtsbereich durch einen Beschluss gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG, dass dieser Staatsvertrag 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, auszuschließen. Da durch das Abkommen 
Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, bedarf es 
überdies der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG.  
 
Mit dem Inkrafttreten des Abkommens werden im Wesentlichen keine finanziellen und keine 
personellen Wirkungen verbunden sein. 
 
Anbei lege ich den Text des Abkommens samt Protokoll in seinen authentischen deutschen und 
englischen Sprachfassungen sowie die Erläuterungen vor. 
 
Im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen stelle ich den 
 

A n t r a g, 
 
die Bundesregierung wolle 
 
1. das Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von 
Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und von 
Veräußerungsgewinnen samt Protokoll sowie die Erläuterungen hiezu genehmigen, 
 
2. dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, mich, den Bundesminister für Finanzen, den 
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen oder eine/n von mir namhaft zu machende/n 
Angehörige/n des höheren Dienstes des Bundesministeriums für Europa, Integration und 
Äußeres zur Unterzeichnung des Abkommens samt Protokoll zu bevollmächtigen, 
 
3. nach erfolgter Unterzeichnung das Abkommen samt Protokoll unter Anschluss der 
Erläuterungen dem Nationalrat zur Genehmigung gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG zuleiten, und 
 
4. nach erfolgter Genehmigung dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, mich oder eine/n 
von mir namhaft zu machende/n Angehörige/n des höheren Dienstes des Bundesministeriums 
für Europa, Integration und Äußeres zur Abgabe der Mitteilung gemäß Art. 28 Abs. 1 des 
Abkommens zu ermächtigen. 
 

Wien, 30. August 2018 
KNEISSL 


